
STERBEHILFE

Gesetz auf
Bundesebene
AUSGABE VOM 21 SEPTEMBER

«HILFE AUS MITGEFÜHL WIRD

NICHT BESTRAFT»

Auch einen kleinen Liberalisie

rungsfortschritt wie nun den
Entscheid des britischen Gene
ralstaatsanwalts muss man auf

diesem Gebiet begrüssen Es hat
in Mitteleuropa ebenfalls lange
gedauert bis der Suizid nicht
mehr in jedem Fall als «Selbst
mord» angesehen wurde
Auf den Britischen Inseln

sieht die Jurisdiktion augen
scheinlich die Tätigkeit von Sui
zidbeihilfe Organisationen wie
Dignitas mehr unter dem As
pekt der Gefahren als unter
demjenigen des Gefahrenaus
schlusses für Dritte etwa des

Zugführers der einer Person
nicht mehr ausweichen kann
die sich auf die Schienen stürzt
oder eines Brandes der sich aus
breitet weil jemand sich mit sei
ner Wohnung angezündet hat

Die terzStiftung vertritt seit
längerem die Auffassung dass
auch in der Schweiz eine Rege
lung durch Bundesgesetz her
muss Die Lösung für den einzel
nen Kanton wie Zürich wo es
die rechtsverbindliche Einigung
mit der einzelnen Suizidbei

hilfe Organisation Exit gibt
reicht nicht aus Ein Bundesge
setz muss für alle solchen Orga
nisationen klar regeln auf wel
cher Grundlage sie Mitglieder
beim Suizid unterstützen dür
fen Und weil es offenbar bereits

Hunderte von Dignitas Mitglie
dern allein in Grossbritannien

gibt sollte auch der Aspekt des
«Suizid Tourismus» nicht weiter

ausgespart sondern ehrlich ins
Auge gefasst werden

THOMAS MEYER

LEITER WISSENSCHAFT

TERZSTIFUNG BERUNGEN
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